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en ilmmer mehr abnımmti, nıicht etwa dank einer antıfran-
ZOSISC.  hen eize vo hier dQUuS, OoOndern 9808  — wieeıl A >> e ]
d seine kirchenieindliche Reglerung die eigenen Missionare Aaus der
Heimat verbannt und ihren Nachwuchs durch die kulturkämpferischen
(rzesetze nach Möglichkeit unterbindet? Und wWer kan un  n verwehren,
daß WILr unsererseılts ALr Ausweizung diıeser Scharten und Verluste
das deutsche Mıssionswesen kräftigst entfialten un
möglichst viele (:laubenspioniere hinaussenden? Es ist typlısch Fur
d 1 antıdeutsche Orientierung der MısSı0O0NSINIeTr-
essierten Franzosen, wWI1e sS1E ANUur immer schreli:end Vor der
deutschen Geiahr en und dıe eın eriundene deutsche Missions-
aggress1ve hetizen WIT machen leider dieselben rfahrungen
missionswissenschai{itlicher Hinsicht qanstatt sich selbst die Brust
chlagen un die eiNZ1g richtigen Konsequenzen für die eigene Politik au
der Lage zıehen, VOT allem sich ber den eifrigen Wettbewerb Deutsch-
ands 1m Dienste des Reiches (rottes A f ireuen und ich intensSLIV daran

eiligen. Das soll und dari uns aber nıcht hindern, unbeirrt in der
Entialtung und Unterstützung des deutschen Missionswerks mıt en
Kräiten fortzufahren, indem WIT wissenschaitlichen w1€e prak-
schen äääi0nsunterfle?lmungerf  E  Af WEr a?sbaufeä und  SRn vertiefen!Grentrup: Die Zukunft der missionspolitischen Bestimmungen.  47  botenimmer mehr abnimmt, nicht etwa dank einer antifran-  zösischen Hetze von hier aus, sondern nur weil Frankreich selbst,  d. h. seine kirchenfeindliche Regierung die eigenen Missionare aus der  Heimat verbannt und ihren Nachwuchs durch die kulturkämpferischen  Gesetze nach Möglichkeit unterbindet? Und wer kann uns verwehren,  daß wir unsererseits zur Auswetzung ’dieser Scharten und Verluste  das deutsche Missionswesen kräftigst entfalten und  möglichst viele Glaubenspioniere hinaussenden? Es ist typisch für  die anftideutsche Orientierung der missionsintier-  essierten Franzosen,  wie sie nur immer schreiend vor der  deutschen Gefahr warnen und gegen die rein erfundene deutsche Missions-  B  aggressive hetzen  wir  machen leider  dieselben Erfahrungen in  missionswissenschaftlicher Hinsicht —, anstatt sich selbst an die Brust zu  schlagen und die einzig richtigen Konsequenzen für die eigene Politik aus  der Lage zu ziehen, vor allem sich über den eifrigen Wettbewerb Deutsch-  lands im Dienste des Reiches Gottes zu freuen und sich intensiv daran  zu beteiligen. Das soll und darf uns aber nicht hindern, unbeirrt in der  Entfaltung und Unterstützung des deutschen Missionswerks mit allen  Kräften fortzufahren, indem wir unsere wissenschaftlichen wie prak-  tischen Missionsunterne?1mungen weit(?r Vausfk}.xa31en und„ vertiefen!  S  e  SEn  s  -  B  M  ED  S  E  Z  Z  —  E  S  E  z  ——  Die Zukunft1ler $issionspolitisclien Bestifi1mungen in  den völkerrechtlichen Verträgen mit China.,  Von Dr. Theodor Grentrup S.V.D. in Berlin.  Seit dem Welikrieg drängen die nationalen Kreise der chinesischen  Republik mit verstärkter Lebhaftigkeit auf die Revision der ihnen von  den Westmächten auferlegien Verträge mit den einseitigen Bindungen  zuungunsten Chinas. Ein Ruck nach vorwärts im Sinne der chinesischen  Aspirationen ist unverkennbar. Das Deutsche Reich verlor im Frieden  von Versailles alle Vorrechte in China und bestätigte im vorläufigen  Handelsvertrag vom 20. Mai 1920 seinen Verzicht. Sowjetrußland ließ im  Vertrag, den es am 31. Mai 1924 mit der fernöstlichen Republik unter-  zeichnete, seine alten Sonderrechte, im besonderen die Exterritorialität  und Konsulargerichtsbarkeit, fallen. Der belgische Handelsvertrag wurde  von der Pekinger Regierung mit Wirkung vom 27. Oktober 1926 kurzer-  hand gekündigt.  Die britische) Regierung, deren Privilegien sich am  tiefsten und breitesten in den chinesischen Staatskörper eingewurzelt  haben, sah sich veranlaßt, in ihrem Memorandum vom 18. Dezember  1926 die Berechtigung der nationalen Bestrebungen Chinas im Prinzip  anzuerkennen.  Bis China seine Restitutio  in  integrum vollkommen  erreicht hat, wird gewiß noch vwiel Zeit verfließen. Aber wenn nicht alles  täuscht, ist der völkerrechtliche Mauerfraß am chinesischen Staatsgebäude  in unaufhaltsamer Rückbildung begriffen.  Bei der Umgestaltung der Verträge, die einmal kommen muß, ist  auch das missionarische Interesse geweckt. Bekanntlich be-  sitzen alle Staaten, die mit China im Vertragsverhältnis stehen, ausge-  nommen Deutschland und Rußland, in ihren geltenden Verträgen beson-  dere Bestimmungen zugunsten des Missionswerkes. In ihnen wird sowohl  den fremden Missionaren und ihrem Eigentum als auch den einheimischen  Christen Schutz und Sicherheit geboten.Die issiensyolitischen Béstänmux%en 1n

den volkerrechtliıchen Verträgen mi1t China
Von Dr T heodor in Berlin.

Se1t dem Welikrieg drängen die nationalen Kreise der chıinesischen
KRepublik m1% verstärkter Lebhaftigkeit qaut Ccdie der ihnen VOoORn
den Westmächten auferlegien Verträge mit den einseltigen Bindungen
zuungunsten Chinas. Ein uck nach vorwarts 1mM Sinne der chinesischen
Aspirationen ist unverkennbar. Das Deutsche RHeich verlor 1m Frieden
voO Versailles alle Vorrechte ın China un bestätigte 1m vorläufigen
Handelsvertrag Maı 1920 Sseinen Verzicht. 5owJetrulilland leß 1n
Vertrag, den ecs 31 Maı 1924 miıt der fernöstlichen epubli untier-
zeichnete, seine alten Sonderrechte, 1m besonderen die Exterritorlalität
un Konsulargerichtsbarkeit, tallen Der belgische Handelsvertrag wurde
vOoOn der ekinger ‚gglierun miıt irkung Vomn Oktober 1926 kurzer-
hand gekündigt. Die britische! Kegilerung, deren Privilegıen sich
tieisten und breitesten iın den chinesischen Staatskörper eingewurzelt
haben, sah sıch  veranlaßlt, in ıhrem Memorandum VOIN ezember
1926 die Berechtigung der nationalen Bestrebungen Chinas 1m Prinzip
anzuerkennen. Bis China sSe1Ne. Restituho iın integrum vollkommen
erreicht Hal. wird gew1ß noch viel Zeit verfthießen. Aber WEeNnN nıcht es
tAäuscht, ıst der völkerrechtliche Maueriraß chinesischen Staatsgebäude
in unauihaltsamer Rückbildung Dbegrılien.

Be1i der Umgestaltun der erträge, dıe einmal kommen muß, ist
auch das missionarısche Interesse geweckt. Bekanntlıch be-
tzen alle Staaten, die mıit China im Veritragsverhältnis stehen, DE-
NOININECN Deutschland un u.  an in ihren geltenden Verträgen beson-
dere Destimmungen zugunsien des Missionswerkes. In iıhnen wiıird sowohl
len firemden Missionaren und ihrem Kigentum als auch den einheimischen
Christen chutz un Sicherheit eboten
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Ist e5 VOoO eın missionarıschen Standpunk aus wünschenswert
daß dıese Bestimmungen irgendeiner Form bleiben? Oder 1st
Desser schon ge  1g, ohne dıie (jegsamtrevision der Ver  e abzu-
warten, restlosen Verzicht auf Qhie enanntien Religionsparagraphen
herbeizuiühren

TIr der protestantıschen angelsächsischen
Missionsunternehmungen sınd den etzten Jahren mıt 9a6  TUC. für
lıe vollständige Entiernung der miss1onspolitischen Materie AaUus den
Verträgen mıiıt China eingetreten * Diese SsStimmen scheinen die Auf{-
fassung der überwliegenden Mehrheıiıt der englisch sprechenden Miss]ionare
ZU Ausdruck bringen Wiıe eiNe 11711 rühjahr 1926 veranstaltete
Umi{irage des Nationalen Christenrates N China Del den christlichen
ın 685 leitenden kırchlichen Stellungen beweist steht De1 ihnen
dıie gleiche einung Vordergrun Von 25 Antworten sprachen sich
190 iür die vorbehaltlose Streichung der Religionsklauseln aus *

ur 1Ne€e solche Stellungnahme werden hauptsächlich WEl
111S5 eld elührt. DIie Missionsparagraphen bılden

ein Stück erträge, dle den chinesischen Patrıoten eın Dorn
Auge sind Eın Festhalten ihnen bewirkt eine Versteifung der naUuo-
nalen Kreise China das Christentum, während die ireiwillige
Preisgabe 6C1IHNe unstıge Stimmung wird L Dıe
chinesische Gesetzgebung verbürgt hinreichendem aße den Oa-
bestand un die irej]e Entwicklung des Missionswerkes W arum a1lso
soll sıch die Mıssion außenpolitisch belasten, da S16 hnedies leben kann?

ochIDie angedeuteten Erwägungen sind er ea  ung wert
dürien s1e keinen Nnspruc. daraufi erheben, allen ihren Teijlen 1N-

geschränkten Beifall finden
Was den betr1iiit würde Del 381 Abkommen

auf der rundlage vollkommener G(regenseitigkeit die chinesische Empfind-
lLiıchkeit nıcht verletzt werden Nur die Rechtsungleichheit den alten
Verträgen 1st den chinesischen Patrioten 3801 Greuel Wenn dilese be-
hoben wird, 1ST alles gul Das gult {für die Vertragsbestimmungen
allgemeinen un {ür die Religionsparagraphen besonderen Es ist
NıC. anzunehmen, daß Chına widerspricht WenNn die Vertragsmächte
die gegenseıllıge Gewährung der Gewissens- und Kul  Ireiheit beantragen
Allerdings leße sich diesem Rahmen den
Christen China kein völkerrechtlicher Schutz bieten Er isT, WI1e WILr
gleich sehen werden, WECNISECT dringend.,

Der bedari £€e1inNner klugen Abschätzung. Die
chinesische Gesetzgebung betreiffend die Religionsireiheit hat der
chinesischen Republik ohne Zweifel Fortschritte gemacht ber lassen
WILE den Optimismus nicht Zu groß werden! Die Sch wierl.  kelten 15001
Schulwesen übergangen Wır wollen eren Blick 19808  —; qauf die

@>  C  C der epublı China verbürgte Religions-
freiheit heften. Der maßgebende Artikel lautet: uD  1€ Bürger der
epublı Chına haben das Recht; dıie Lehre des Kon{uzius befolgen

Sehr aqausführliche Abhandlungen über diese Frage The Chinese
Recorder, Shanghaı, vol 51 november Z The International Review of
Miss1ions, Edinbourgh vol 1926 21 ss

Neue Allgemeine Missionszeitschnift 1927 AA f7 nach den Berichten.
„des Bulletin of the Natıonal Christian Councıl, September 1926
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oder jeder anderen eligıon anzugehören; dieses ec. ann NUur den
gesetzliıchen Bes  ränkungen unterworien werden‘ 3.

Man übersehe nıcht, daß die chinesische Verfassung NUu  — den
Bürgern der epublı China Religionsireiheit gewährleistet. Die
Ausländer, also auch die remden Missionare, können sich nicht auf das
(‚esetz erulfen in der Regel garantiert die erfassungsurkunde der
Kulturstaaten C ohne Rücksicht au{f ihre Staats-
angehörigkeıt vollkommene Kultireiheit. China beschränkt sS1e ob mıt
Berechnung oder mehr niolge einer zulälligen Textiormulierung, bleibe
dahingestellt aui die eigenen Landeskıiınder

Setzen WIT NUu  ; den Fall, daß dLE€: Religionsklauseln aus en Ver-
iragen miıt Chına verschwinden. Was ware dıe Folge? Das Wirken der
Iremden Miıssionare würde dann jeder rechtlichen TuNd-
jage entbehren un eINZ1IE au{t den Wiıllen der chinesischen Be-
hörden angewlesen en jemand aupten WUll, daß eın solcher
Zustand ideal se1?

Zur Verdeuilichung der Rechtsla.ge moöoge hingewilesen werden qaui
den deutsch-chıinesischen Neriras VOo A Maı 1920 ıne
Religionsbestimmung enthält Cr nıcht. Die Miss]ionare erireuen sıch 19894  -
des allgemeınen Schutzes des Artikels „Staatsangehörigen einer der
beıden RKepubliken, die 1mM Gebiete des anderen sich aufhalten, steht
TEel,; ın Übereinstimmung mit den (zesetzen und Verordnungen des Landes
x reisen, sıch n]ıederzulassen un andel oder Industrie betreiben
an en Orten, Staatsangehörige einer anderen Natıon 6s iun
können. Sıie unterstehen bezüglich ihrer Person SOWIe ihres Vermögens
der (rerichtsbarkeit der ortliıchen Gerichtshöfe; S1e mussen sich nach
den (resetzen des Auifenthaltsortes richten S1ie zahlen keine höheren
Steuern, Abgaben oder Kontributionen als die andesangehörigen  .  ä
Diese Vereinbarung gıbt den deutschen Missionaren das Einrelise- un
Niederlassungsrecht. ® leider nıchts darüber hiınaus. Daß die chine-
sıschen Behörden aus politischen Gründen heute die irksamkeit der
deutschen Missionare mindestens ebensogut schützen wı1ıe die der anderen.
verschlägt nıchts ihre prekäre e  a  e

AÄus HNedem muß dieir Schluß SEZOSECN werden, daß NUT
S einer völlıgen Entiernung der Keligionsklauseln
us den Verträgen mi1t Chına das Wort eredet werden ann Der
deutsch-chinesische Handelsvertrag dürfte, einmal seine endgültige
Formuli:erung iNns Auge geiaßt WIrd, dieser Ssıtuation Rechnung ıragen.
Das Missionswerk in China hat kein Interesse der Auirechterhaltung
der ungleichen Verträge, aber wünscht eine solide Rechtsgrundlage,
dıe entweder die Landesgesetzgebung oder das Völkerrecht oder el

e  en mussen.

FEıne deutsche Übersetzung der chinesischen Verfassung VO' Oktober
1923 in: Jahrbuch für öffentliches ec Tübingen, XIV 1926) 495

Die Verfassung Sowjetrußlands Vo Juli 1918 bietet einen analogen
all Bel den Bolschewisten ıst die kinschränkung zweiıfellos miıt einem Blick
auf die außenpolitische Seıte bewußt herbeigeführt. Zaccarla Glacometti,
Quellen Zzu Geschichte der rennung vVo aa un Kırche, Tübingen 1926, 4923

5 Reichsgesetzblatt, e1] 1L, ahrgang 1921, 830
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